
5.5.1. Aufbaubeitrag/Elternbeitrag/Gastbeitrag 

Bei der Erstaufnahme eines Kindes ist ein einmaliger Aufbaubeitrag von Euro 330,-- pro Familie 

zu bezahlen. 

Der Elternbeitrag 2016/2017 wird abhängig vom Familieneinkommen – siehe unten angeführte 

Tabelle berechnet. 

 
1 Kind 2 Kinder 

 

Nettofamilieneinkommen 

 
12:00 *13:00 16:00 12:00 *13:00 16:00 

Bis 1400,- 70,- 83,- 96,- 105,- 124,- 144,- 

Bis 2000,- 82,- 95,- 118,- 123,- 143,- 177,- 

Bis 2500,- 93,- 102,- 131,- 140,- 153,- 196,- 

Bis 3000,- 100,- 106,- 138,- 150,- 159,- 207,- 

mehr als 3000,- 105,- 110,- 146,- 158,- 165,- 218,- 

*Abholzeit nach dem Mittagessen, Berechnung gesondert 

 

Der monatliche Mittagsessensbeitrag beträgt für Linzer Kinder € 20,-- bis € 70,84 (1,4% v. 

Berechnungsgrundlage) bzw. für Nicht-Linzer Kinder € 80,--. 

Neu: Jausenbeitrag Vormittagsjause pro Kind € 10,-- monatlich ! (ab 2016) 

Der Mitgliedsbeitrag von € 30,--/monatlich ist inkludiert und der Elternbeitrag ist 12-mal jährlich zu 

bezahlen.  

 

Seit 1.9.2010 ist von der Wohnsitzgemeinde des Kindes ein Gastbeitrag für den Besuch einer 

Kinderbetreuungseinrichtung außerhalb der Wohnsitzgemeinde zu entrichten.  

Bevor ein Kind bei uns im Waldorfkindergarten Linz-Süd aufgenommen werden kann, ist daher mit 

der Wohnsitzgemeinde abzuklären, ob diese den zu entrichtenden Gastbeitrag leisten wird. Ab 

dem Kindergartenjahr 2016/2017 bedarf es zusätzlich einer Zustimmung seitens der Stadt 

Linz zur Aufnahme von nicht Linzer Kindern in unsere Einrichtung! 

Eine Aufnahme ohne vorherige Zustimmung der Wohnsitzgemeinde und der Stadt Linz ist nicht 

möglich, auch wenn die Eltern sich dazu bereit erklären, einen Teil der Kosten des Gastbeitrages 

von derzeit € 150,--/Monat, zusätzlich zum Elternbeitrag, selbst zu übernehmen. 

 


